 Mietvertrag 
zwischen

Herrn/ Frau …………………, im Folgenden der Vermieter;
und

	Herrn/ Frau ………………………


im Folgenden: - der Mieter -
§  1
1. Der Vermieter überlässt dem Mieter zu Wohnzwecken seine Wohnung in 144… Potsdam, ……………………, einschließlich des Inventars. Die Wohnung ist vollständig möbliert und zentral beheizt. 
2. Die Mieträume werden zum vorübergehenden Gebrauch vermietet. Die maximale Mietdauer beträgt zwei Jahre. 
3. Die Wohnung in Größe von …… qm besteht aus ….. Zimmern, Küche, Bad und Flur. 
§ 2
1. Das Mietverhältnis beginnt am _______________ und endet am ________________.
2. Die vorzeitige Beendigung oder eine Verlängerung des Mietverhältnisses unter Berücksichtigung von § 1 Nr. 2 kann im gegenseitigen Einvernehmen schriftlich erfolgen. Hierbei gilt die Kündigungsfrist zum dritten Werktag des laufenden Monats zum Ende desselben Monats. 
3. Die Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (= fristlose Kündigung) richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Sie bedarf der Schriftform.

§ 3
1. Der Mietzins beträgt als Warmmiete monatlich _________ €.

2. In der Warmmiete enthalten sind Kosten für Heizung, Wasser und Strom.
Merke: Es handelt sich um eine Warmmiete. Der Vermieter prüft aber monatlich den Verbrauch per Zähler. Im Fall eines außergewöhnlich hohen Verbrauchs ist eine Nachzahlung entsprechend der abgenommenen Leistung zu entrichten.
3. Für die Endreinigung der Wohnung werden gesonderte Kosten berechnet; einmalig: _______ €. Diese sind mit der ersten Miete auf das Mietkonto zu überweisen. 
4. Der Mieter erklärt sich mit einer Anhebung des Mietzinses einverstanden, wenn sich die für ihn maßgebenden anteiligen Betriebskosten, die für die Unterhaltung des Gästehauses notwendig sind (§ 3 Nr. 2), erhöhen. Zu diesem Zweck kann der Vermieter jeweils zum Quartalsende den Mietzins neu festsetzen. Dies ist dem Mieter spätestens 6 Wochen vor dem Quartalsende schriftlich anzuzeigen.

5. Der Mietzins ist für den Einzugsmonat unverzüglich, sonst spätestens am dritten Werktag des Monats zur Zahlung fällig.
§ 4
1. Die Wohnräume sind dem Mieter und seinen in den Mietvertrag einbezogenen Familienange​hörigen ausschließlich zum persönlichen Gebrauch überlassen. 
2. Eine Untervermietung oder sonstige Gebrauchsüberlassung an Dritte, ist dem Mieter nicht gestattet.
3. Der Mieter verpflichtet sich, die vom Vermieter erlassene Hausordnung zu beachten. Diese ist Bestandteil des Mietvertrages und liegt in der Wohnung aus.

4. Der Mieter übernimmt die Wohnung in dem beim Einzug vorhandenen Zustand und erkennt diesen als gebrauchsfähig an (siehe Wohnungsübergabeprotokoll). 

5. Der Mieter verpflichtet sich, für die Kosten von nachweislich eigenverschuldeten Schäden und Verlusten selbst aufzukommen. 

6. Dem Mieter werden _____________ Schlüssel übergeben. Für deren Missbrauch haftet der Mieter. Ein Austausch des Schließzylinders ist nicht gestattet. Beim Auszug ist es die Pflicht des Mieters, sämtliche Schlüssel an den Vermieter abzugeben. Unterbleibt die Aushändigung, haftet der Mieter für die Kosten, die dem Vermieter durch Abänderung oder Ersatz  der in Betracht kommenden Schließzylinder und Schlüssel entstehen. 

7. Sollte der Mieter seine vertraglichen Pflichten aus diesem Mietvertrag verletzen, so ist der Vermieter berechtigt, das Mietverhältnis fristlos zu kündigen.

§ 5

Das Mietverhältnis endet zu dem in § 2 Nr. 1 festgelegten Zeitpunkt. Die Mieträume sind bei Beendigung der Mietzeit in sauberem Zustand mit allen mitvermieteten Ausstattungsgegenständen und sämtlichen überlassenen Schlüsseln zurückzugeben. Der Vermieter ist berechtigt, für im Vergleich zum Inventarverzeichnis fehlende oder unbrauchbar gewordene Gegenstände auf Kosten des Mieters gleichwertigen Ersatz zu beschaffen.
§ 6
1. Weitere Vereinbarungen sind nicht getroffen. Neue Vereinbarungen (Änderungen, Ergänzungen) bedürfen der Schriftform.  Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
2. Dieser Vertrag ist doppelt ausgefertigt. Die Vertragspartner bestätigen durch ihre Unterschrift, je eine gleich lautende
Ausfertigung dieses Vertrages sowie der Hausordnung erhalten zu haben.

Potsdam, den  …………………………
	- Vermieter -
	
	- Mieter -
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